
 

Anmeldung Kinderferienprogramm 2014 
 
 

Anmeldung bis 27. Juni 2014 

(während den Öffnungszeiten im Rathaus Nordheim, Zimmer 12 oder in den  
Rathausbriefkasten einwerfen) 
 

Nach dem Anmeldeschluss werden alle Anmeldungen in den Computer eingegeben. 
Danach nimmt unser Programm eine gleichmäßige und gerechte Verteilung der 
Plätze vor. 
 

Euren Ferienpass könnt ihr vom 1. bis 11. Juli 2014 abholen. Darin stehen die 
Programmpunkte, an denen ihr teilnehmen könnt. 
Bitte bringt den Kostenbeitrag mit, wenn ihr euren Ferienpass abholt. 
 

Wichtiger Hinweis für die Eltern: 

Sollte Ihr Kind an Allergien leiden oder sonstige gesundheitliche Beeinträchti-
gungen haben, so bitten wir Sie, diese dem Veranstalter unbedingt mitzuteilen. 
 

Hinweis zum Ausfüllen: 

Damit du an mindestens 3 Veranstaltungen teilnehmen kannst, ist es wichtig, 
dass du auf jeden Fall mehrere Veranstaltungen entsprechend deiner Wunsch-
reihenfolge in die untere Liste einträgst. 
 

Achtung: Achte beim Ausfüllen darauf, dass auch in diesem Jahr einige  
Veranstaltungen zur gleichen Zeit stattfinden! 

 

Wunsch-

reihen-

folge 

Nr. der 

Veranstal-

tung 

 

Name der Veranstaltung 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   



 
 
 
Name, Vorname: ............................................................................................. 
 
Straße: .............................................. Wohnort:......................................... 
 
Telefon: .............................................. Geb.-Datum: .................................. 
 
Unterschrift des Teilnehmers: ...................................................................... 
 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten: ................................................ 
 
 
 
 
 

Einverständniserklärung 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten: 
 
Hiermit erlaube ich meiner Tochter/meinem Sohn an den Veranstaltungen  
teilzunehmen. 
Für die Dauer des Kurses übertragen wir die Erziehungsverantwortung und  
Aufsicht den Veranstaltern. Für die Veranstaltung besteht eine Unfall-  
und Haftpflichtversicherung. Die Veranstalter haften nicht für Schäden,  
die durch Nichtbefolgen von Weisungen der Aufsichtspersonen verursacht 
werden. Im Übrigen haften die Veranstalter für Schäden nur in soweit, als  
sie durch die Versicherungssumme gedeckt sind. 
 
 
 
 
 
 

...................................................  ........................................................... 
Ort, Datum      Unterschrift der Erziehungsberechtigten 

 


